




Zusammenleben
Für ein gutes Zusammenleben ist es wichtig, dass die Bewohner gegenseitig Rücksicht nehmen und sich 

an gewisse Regeln halten. Zum Beispiel:

•	 Die	Nachtruhe dauert in der Regel von 22 Uhr bis 7 Uhr, die Mittagsruhe von 12 bis 13 Uhr. In 

  dieser Zeit gilt: TV- und Musikgeräte auf Zimmerlautstärke einstellen, keine lauten Tätigkeiten. 

  Auch an Sonn- und Feiertagen ist Lärm zu vermeiden. Wer ein Fest feiern will, kündigt das sei- 

 nen Nachbarn am besten an.

•	 Eingang,	Treppenhaus,	Waschküche,	Abstellplätze	usw.	stehen	allen	Mietern	zur	Verfügung.	Es 

  ist wichtig, diese gemeinsam genutzten Plätze nicht mit eigenen Dingen zu verstellen und 

  auf Sauberkeit zu achten.

•	 In	vielen	Häusern	ist	separat	geregelt,	wer	wann	die	Waschküche benutzen kann.

•	 Haustiere wie Hunde oder Katzen sind nicht in allen Wohnungen erlaubt. Der Mietvertrag gibt 

  darüber Auskunft.

•	 In	vielen	Häusern	ist	das	Rauchen im Treppenhaus oder im Lift bzw. in den gemeinsamen Räu- 

 wmen verboten. Es gibt auch Wohnungen, die nur an Nichtraucher vergeben werden.

Viele dieser Regeln sind in der Hausordnung festgehalten. Wenn Streitigkeiten unter Nachbarn zum Bei-

spiel wegen Lärm oder Unordnung nicht zu lösen sind, können sich die Mieter an den Hauswart oder an 

den Vermieter wenden.
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Gut zu wissen
 Am besten bewahrt der Mieter alle Papiere auf, die er vom Vermieter erhält, oder Kopien von 

  dem, was er diesem schickt (zum Beispiel Mietvertrag, Mietzinserhöhungen oder -senkungen, 

 Einzugsprotokoll, Nebenkostenabrechnungen).

•	 Der	Abfall	wird	meist	einmal	in	der	Woche	abgeholt.	In	den	meisten	Gemeinden	müssen	spe- 

 zielle, gebührenpflichtige Abfallsäcke oder Abfallmarken verwendet werden. Altpapier, Alt- 

 glas, Metall, Kompost usw. werden separat abgeholt oder sind an zentralen Sammelstellen zu 

  entsorgen. Auskunft erteilt die Gemeinde.

•	 Wer	richtig	lüftet	und	heizt,	spart	Energie	und	Heizkosten.	Tipps	dazu	geben	Hauswart	und 

  Vermieter oder die Gemeinde oder der Kanton.

•	 Die	Notrufnummern	in	der	Schweiz	sind:	117	Polizei,	118	Feuerwehr,	144	Sanität.

 Es ist sehr zu empfehlen, eine Hausrat- und eine Haftpflichtversicherung abzuschliessen. Bei  

 einigen Mietverträgen ist das sogar obligatorisch. Diese Versicherungen kommen für gewisse 

  Schäden auf. Zum Beispiel wenn eine übergelaufene Badewanne den Boden beschädigt oder 

  wenn es einen Riss im Lavabo gibt.
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Das Informationsblatt wird herausgegeben von:

Asloca Association Suisse des locataires www.asloca.ch

Berufsverband ausgebildeter Hauswarte www.bvah.ch

Bundesamt für Wohnungswesen BWO www.bwo.admin.ch

Eidgenössische Migrationskommission EKM www.ekm.admin.ch

Fédération romande immobilière FRI www.fri.ch

Hauseigentümerverband Schweiz (HEV Schweiz) www.hev-schweiz.ch

Hausverein Schweiz www.hausverein.ch

Migros-Kulturprozent www.migros-kulturprozent.ch

Schweizerischer Fachverband der Hauswarte SFH www.sfh.ch

Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband www.mieterverband.ch

Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft SVIT Schweiz www.svit.ch

Union suisse des professionnels de l’immobilier (USPI Suisse) www.uspi-suisse.ch

Wohnbaugenossenschaften Schweiz, Verband der gemeinnützigen Wohnbauträger, www.wbg-schweiz.ch
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Erhältlich in Deutsch, Französisch, Italienisch, Albanisch, Arabisch, Englisch, Griechisch, Kroatisch, Kurdisch, Portugiesisch, 

Russisch, Serbisch, Spanisch, Tamilisch, Tigrinya und Türkisch

Bezugsadresse und Downloads unter www.bwo.admin.ch

Weissgrund Kommunikation AG, Zürich

Informations- und Beratungsstellen
Die Schlichtungsbehörden informieren in allen Fragen rund um das Mieten, zum Beispiel bei 

Kündigungen, Mietzinserhöhungen usw. Zudem vermitteln sie in Streitfällen zwischen Mietern 

und Vermietern. Die Beratungen und Verhandlungen sind kostenlos.

Auch die Vermieter-	und	Mieterverbände bieten Information und Rat.

Zudem gibt es verschiedene staatliche und private Beratungsstellen in der ganzen Schweiz. 

Sie helfen zum Beispiel bei der Wohnungssuche, beim Schreiben von Briefen, wenn jemand 

eine Übersetzung braucht oder bei Problemen unter Nachbarn. 

Viele Wohnbaugenossenschaften haben eine eigene Sozialberatungsstelle für ihre Mieter.

Auskunft über die Adressen der oben genannten Stellen geben die Gemeinden oder die  

Website www.bwo.admin.ch.
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